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Sitzung vom 5. November 1986 

3962. Nutzungsplanung Hüntwangen (Erschliessungsplan) 
Die Genehmigung der Nutzungsplanung Hüntwangen (RRB Nr. 3602/ 
1985) erstreckte sich nicht auf den Erschliessungsplan, da zwei Rekurse 
hängig waren. 

Die Baurekurskommission 1 wies die Rekurse mit Entscheid vom 15. 
November 1985 ab. Der daraufhin weitergezogene Rekurs wurde mit 
RRB Nr. 1507/1986 abgewiesen, so dass der nachträglichen Genehmi-
gung nichts mehr entgegensteht. 

Der Erschliessungsplan ist recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der mit Beschluss der Gemeindeversammlung Hüntwangen vom 4. 
Dezember 1984 festgesetzte Erschliessungsplan wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hüntwangen, 8194 Hüntwangen 
(unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen 
Exemplars des Erschliessungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommis-
sionen, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 5. November 1986 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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